
Seelsorgliche Begleitung von Konvertiten
Hinweis

in: KA 143 (2000) 200, Nr. 123

Zurzeit werden im Erzbistum Paderborn pro Jahr durchschnittlich rund 300 Christen
anderer Konfession in die katholische Kirche aufgenommen. Auf folgende Arbeitshilfe
der Deutschen Bischofskonferenz soll daher hingewiesen werden:

 Die Aufnahme in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche. Eine
Handreichung für die seelsorgliche Begleitung von Konvertiten (27. April 1987,
Arbeitshilfe Nr. 52)

Diese Handreichung für die Seelsorge nennt wichtige theologische Aspekte, versucht
einige pastorale Perspektiven aufzuzeigen und geht auf rechtliche Fragen ein. Sie will
eine Orientierungshilfe für Seelsorger und Seelsorgerinnen sein, damit sie den Weg
eines Bewerbers oder einer Bewerberin pastoral verantwortlich begleiten können.

Erinnert sei auch an die Richtlinien für die ökumenische Praxis“ (18. August 1985,
Arbeitshilfe Nr. 39, 3., veränderte Auflage 1989) und die dort enthaltenen Hinweise zu
Konversion, Bekenntniswechsel von Kindern und Rekonziliation“.

Die beiden Texte sind erhältlich im Erzbischöflichen Generalvikariat, Hauptabteilung
Pastorale Dienste, Domplatz 3, 33098 Paderborn, Tel.: 05251/125-523, Fax:
05251/125-470.
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